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 Veröffentlicht am 25.06.1990

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §115 Abs4;

VwRallg;

Beachte

Besprechung AnwBl 12/1990, S 715;

Rechtssatz

Dadurch, daß eine Abgabenbehörde des Bundes eine Entscheidung abweichend von einer Rechtsauskunft, die von

einem anderen Organwalter als einem solchen der Finanzverwaltung des Bundes erteilt wurde, tri<t, kann von

vornherein keine Verletzung des Prinzips von Treu und Glauben gegeben sein.
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